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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1966

Norm

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Hat das Erstgericht die Klage wegen Unschlüssigkeit und Unbestimmtheit des Begehrens mit Beschluß zurückgewiesen

und hebt das Rekursgericht diesen Beschluß wegen prozessualer Mängel mit dem Auftrag, das gesetzliche Verfahren

fortzusetzen, auf, so liegt ein echter Aufhebungsbeschluß vor.
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